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Antrag

des NEOS Landtagsklub (Erstantragstellerin KO LA Birgit Obermüller)
betreffend: Wirksamkeit der Gemeindeaufsicht erhöhen durch transparente, digitale Tools

Der Landtag wolle beschließen:
“Die Tiroler Landesregierung wird aufgefordert, 
1.	eine gesetzliche Grundlage zur Einführung eines verpflichtenden digitalen Regierungsmonitors für alle Tiroler Gemeinden vorzulegen, in dem Gemeinderatsanträge, Anfragen, Beschlüsse, Fristen, Umsetzungsstatus sowie verpflichtende Ausschreibungen vollständig und für die gesamte Bevölkerung einsehbar dokumentiert werden.
2.	den Gemeinden eine einfache, standardisierte Softwarelösung kostenlos zur Verfügung zu stellen, um die Einführung dieses Systems ohne zusätzlichen administrativen oder finanziellen Aufwand zu ermöglichen.
3.	die Tiroler Gemeindeordnung dahingehend zu überprüfen und zu adaptieren, dass die Gemeindeaufsicht bei systematischen oder wiederholten Amtspflichtverletzungen (z. B. Nichtumsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen, Fristverletzungen, nicht regelkonforme Ausschreibungen) klarere Interventionsmöglichkeiten erhält.
4. 	die Gemeindeaufsicht tatsächlich zu verpflichten, von den Gemeinden die Mittelverwendung von Transferleistungen von Bund und Land zu kontrollieren und zu veröffentlichen.”

Begründung:
Die Tiroler Gemeindeaufsicht ist dafür zuständig, die Rechtmäßigkeit des Handelns der Gemeinden zu überprüfen und deren wirtschaftliche Gebarung sicherzustellen. Sie schreitet ein, wenn Gesetze verletzt, Haushalte gefährdet oder Gemeindeorgane ihre Pflichten vernachlässigen. Die Tiroler Gemeindeaufsicht ist in der Tiroler Gemeindeordnung 2001 und im Tiroler Aufsichtsbehördengesetz verankert. Ihr gesetzlicher Auftrag lässt sich in drei zentralen Bereichen zusammenfassen:
1. Rechtmäßigkeitskontrolle (Legalitätsprinzip)
Die Gemeindeaufsicht hat ausschließlich zu prüfen, ob Gemeinden gesetzeskonform handeln. Sie prüft, ob Beschlüsse der Gemeindeorgane (Gemeinderat, Gemeindevorstand, Bürgermeister:in) rechtskonform sind, ob das Haushaltsrecht eingehalten wird, ob Vergaben, Verträge und sonstige Akte der Gemeinde den geltenden Gesetzen entsprechen.
2. Sicherstellung eines geordneten Haushalts
Die Gemeindeaufsicht stellt sicher, dass Gemeinden wirtschaftlich und finanztechnisch korrekt arbeiten:
· Überprüfung des Voranschlags und Rechnungsabschlusses
· Kontrolle der Verschuldung
· Einhaltung von Budgetregeln, wie sie in der TGO und im Tiroler 		Haushaltsrecht festgelegt sind
· Prüfung, ob die Gemeinde ihre Pflichtaufgaben finanzieren kann
· Gemeindeaufsicht kann Maßnahmen anordnen, wenn eine Gemeinde finanziell gefährdet ist.
3. Aufhebung rechtswidriger Gemeindeakte
Wenn Beschlüsse oder Verordnungen gesetzwidrig sind, kann die Gemeindeaufsicht Beschlüsse beanstanden, aufheben und Ersatzmaßnahmen anordnen (z. B. verspäteter Rechnungsabschluss).
In Extremfällen kann die Gemeindeaufsicht sogar den Gemeinderat auflösen und einen Regierungkommissär einsetzen.
4. Schutz der Gemeindeautonomie – aber im Rahmen der Gesetze
Die Tiroler Gemeindeaufsicht ist zur Zurückhaltung verpflichtet. Sie darf nicht eingreifen, wenn die Entscheidung zwar politisch fragwürdig, aber nicht rechtswidrig ist.

In der Praxis zeigt sich jedoch zunehmend, dass zentrale Schwachstellen in der Umsetzung gemeinderechtlicher Vorgaben bestehen, die von der bestehenden Gesetzeslage nicht ausreichend abgedeckt werden.
In manchen Tiroler Gemeinden wird nur wenig ambitioniert mit Anträgen, Anfragen und Beschlüssen umgegangen. Fristen werden überschritten, mehrheitlich gefasste Gemeinderatsbeschlüsse nicht umgesetzt, Ausschreibungskriterien nicht eingehalten oder verspätet angewendet. Zwar stellt dieses Verhalten laut Gesetz eine Verletzung der Amtspflicht dar, tatsächliche Konsequenzen für die Gemeindeführung gibt es jedoch kaum, da die Gemeindeaufsicht mangels klarer Eingriffsbefugnisse und Transparenzvorgaben nur eingeschränkt handeln kann bzw. will.
Um die Arbeitsfähigkeit der Gemeinderäte zu stärken und eine objektive Kontrolle der Abläufe sicherzustellen, braucht es moderne Strukturen und digitale Werkzeuge. Ein verpflichtender digitaler Regierungsmonitor, in dem alle Anträge, Anfragen, Beschlüsse, Fristen sowie der jeweilige Bearbeitungsstand erfasst werden, würde allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, aber auch der Bevölkerung eine transparente, laufende Übersicht bieten, welche Aufgaben noch offen sind und welche Beschlüsse umgesetzt wurden oder ausständig sind. Das erhöht Verlässlichkeit, Geschwindigkeit und Nachvollziehbarkeit politischer Arbeit.
Gleichzeitig sollen in diesem System auch verpflichtende Ausschreibungen und deren Status abgebildet werden. Da im Zuge des neuen Informationsfreiheitsgesetzes ohnehin ein Großteil dieser Informationen öffentlich zur Verfügung gestellt werden muss, ergeben sich Synergien: einmal erfasst, mehrfach genutzt – ohne zusätzlichen bürokratischen Aufwand. Um diesen Aufwand weiter zu minimieren, soll das Land den Gemeinden eine einfach bedienbare Standardsoftware zur Verfügung stellen, die ohne große Schulungs- oder Implementationskosten verwendet werden kann.
Ein weiterer blinder Fleck betrifft die Transparenz über Transferzahlungen, Projektförderungen und Unterstützungsleistungen des Landes an die Gemeinden. Derzeit ist für Bürger:innen und Gemeinderäte kaum nachvollziehbar, welche Gemeinde für welche Projekte wie viel Geld erhalten hat. Deshalb soll die Gemeindeaufsicht auf einer zentralen Website des Landes Tirol übersichtlich und laufend aktualisiert veröffentlichen, welche Gemeinde welche Förderungen und Transferzahlungen erhalten hat und für welche Projekte sie verwendet werden sollen.
Mehr Transparenz, klare Zuständigkeiten und digitale Instrumente stärken die Gemeindeautonomie, erhöhen die Qualität kommunalpolitischer Arbeit und verbessern die demokratische Kontrolle – ohne zusätzliche Bürokratie.


Innsbruck, am 6. November 2025
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